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INFORMATIONSSCHREIBEN BEREICH ARBEITSRECHTSBERATUNG  - LÖHNE  
 
 
 
Thema: Alte Voucher 
 

 
 

Alte Voucher 
 
Mit 17/03/2017 wurden die alten Voucher mit einem Schlag und ohne Vorankündigung mit sofortiger 
Wirkung abgeschafft. Wer noch Voucher vor dem 17/03/2017 erstanden hatte, hat bis zum 31/12/2017 Zeit, 
diese zu benützen. Sollten nach dem 31/12/2017 noch ungenützte Voucher übrigbleiben, so kann bis zum 
31/03/2018 um die Rückerstattung  des entsprechenden Betrages beim INPS/NISF angesucht werden 
(Formblatt SC52). Für die alten Voucher, welche noch innerhalb 31/12/2017 (der letzte effektive Arbeitstag 
darf der 31/12/2017 sein, im Jahr 2018 ist keine Meldung mit den alten Vouchern mehr möglich) genutzt 
werden, ist zu beachten, dass die Abrechnung  in jedem Fall nur bis zu 15/01/2018 möglich ist. 
Beim Ansuchen um Rückvergütung der nicht genützten alten Voucher sind wir Ihnen natürlich gerne 
behilflich. 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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